
 
S A T Z U N G 

 §     1 Verband für Handel, Industrie und Handwerk  

(1)  Der Verband führt den Namen
Verband für Handel, Industrie und Handwerk

Aktionsgemeinschaft Dillingen VHIH e. V.
(in der Satzung „VHIH“ oder „Verein“ genannt)
Kurzform des Namens: 

Aktionsgemeinschaft Dillingen-VHIH e. V.
(2)   Der Verein hat seinen Sitz in 66763 Dillingen
(3)   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§     2 Zweck des Vereins  
(1)   Der Verein hat den Zweck, die gemeinsamen In-

teressen seiner Mitglieder zu vertreten, zu fördern 
und zu schützen. Er ist überparteilich.

(2)   Der  Verein  sieht  seine  Aufgaben  insbesondere 
darin:

a)    die Zusammengehörigkeit unter den Mitglie-
dern zu festigen und für einen fairen Wettbe-
werb untereinander einzutreten,

b)    die besonderen wirtschaftlichen Herausforde-
rungen lokalen Charakters der Stadt Dillingen 
zu erforschen und geeignete  Lösungen vorzu-
schlagen und gegebenenfalls zu verwirklichen,

c)   Veranstaltungen und Aktionen durchzuführen 
und zu unterstützen, welche geeignet sind, die 
Belange der Mitglieder und der Stadt Dillingen 
zu fördern,

d)   die Mitglieder in allen wirtschaftlichen Fragen 
zu beraten und zu unterstützen und sie durch 
Vorträge oder auf andere Art über einschlägige 
Gebiete zu unterrichten,

e)  Veranstaltungen durchzuführen und zu unterstüt-
zen, welche geeignet sind, die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt Dillingen zu fördern,

f)   mit  der Stadt  Dillingen zur Förderung der At-
traktivität  und  der  Wirtschaftlichkeit  der  Stadt 
eng zusammenzuarbeiten.

(3)   Der Verein kann jederzeit sein Aufgabengebiet er-
weitern oder einschränken.

§     3 Mitgliedschaft  
(1)  Die Mitgliedschaft im Verband kann von natürli-

chen und juristischen Personen erworben werden; 
insbesondere ist die Mitgliedschaft erstrebt von:

a)  Kaufleuten und Gewerbetreibenden,
b)  Unternehmen und Gesellschaften des Handels,
c)  Handwerker, -betrieben und  -unternehmen,
d)  Betrieben und Unternehmen der Industrie
e)  Freiberuflich Tätigen,
f)  privaten Personen, die ein Interesse an einer
     Mitgliedschaft im VHIH haben und an deren

     Mitgliedschaft und Mitarbeit der VHIH ein
     Interesse hat.

(2)  Der  Aufnahmeantrag  ist  schriftlich  oder  elektro-
nisch zu stellen.  Über die  Aufnahme entscheidet 
der Vorstand. Dem Mitglied wird die Neuaufnah-
me schriftlich oder elektronisch bestätigt. Wird sie 
versagt, so kann der Abgewiesene innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Ablehnung die Mitglie-
derversammlung zur endgültigen Entscheidung an-
rufen.

(3)  Die Mitgliedschaft im VHIH endet durch:
a)     Austritt aus dem Verein,
b)     Tod eines Mitglieds,
c)     Insolvenz eines Mitglieds,
d)     Ausschluss aus dem Verein.

(4)  Die Kündigung der VHIH-Mitgliedschaft kann nur 
schriftlich  oder  elektronisch  zum Jahresende  mit 
einer Kündigungsfrist von drei Monaten erfolgen.

(5)  Bei  Tod  eines  Mitgliedes  erlischt  die  Mitglieds-
chaft  nur  bei  einer  Aufgabe  des  Geschäftes  des 
Mitgliedes. Wird das Geschäft fortgeführt, so setzt 
sich die Mitgliedschaft mit den Nachfolgern fort.

(6)  Mitglieder,  die  ihren  Verpflichtungen  gegenüber 
dem VHIH nicht nachkommen oder den Interessen 
des  Vereins  zuwider  handeln,  können durch  Be-
schluss  des  Vorstandes  aus  dem  Verein  ausge-
schlossen werden. Gegen den Beschluss des Vor-
standes kann das betroffene Mitglied binnen Mo-
natsfrist  nach  Bekanntgabe  der  Austrittsentschei-
dung die Mitgliederversammlung anrufen.

(7)  Ausgeschiedene  oder  ausgeschlossene  Mitglieder 
haben keine Ansprüche an den Verein oder auf das 
Vereinsvermögen.

§     4 Mitgliedsbeitrag  
Zur Bestreitung der dem VHIH übertragenen Aufga-
ben werden Mitgliedsbeiträge erhoben.
Die Mitgliederversammlung beschließt die Beitragshö-
he. Die Beiträge sind bis zum 15.01. und 15.07. je zur 
Hälfte zu entrichten. Die Beiträge werden im Wege 
des Einzugsverfahrens erhoben.

§     5 Organe des Vereins  
(1)  Die Organe des Vereins sind:

a)      die Mitgliederversammlung,
b)      der Vorstand,

§     6 Mitgliederversammlung  
(1) Die  Mitgliederversammlung  ist  mindestens 

einmal jährlich einzuberufen.
(a) Die Mitgliederversammlung kann auch im 

Wege der elektronischen Kommunikation 
(z. B. per Telefon- oder Videokonferenz) 
oder  in  einer  gemischten  Versammlung 
aus Anwesenden und Videokonferenz/an-
deren  Medien/Telefon  durchgeführt  wer-
den. Ob die Mitgliederversammlung in ei-
ner Sitzung oder im Wege der elektroni-
schen  Kommunikation  oder  in  einer  ge-
mischten  Versammlung  aus  Anwesenden 
und  Videokonferenz/anderen  Medien/Te-



lefon  durchgeführt  wird,  entscheidet  der 
Vorstand.

(2)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist 
einzuberufen, wenn dies 25 % der Mitglieder unter 
Angabe der Gründe verlangen.

(3)  Der  Vorstand  beruft  die  Mitgliederversammlung 
schriftlich oder vorzugsweise elektronisch mit ei-
ner Frist von mindestens 14 Tagen ein. Dabei sind 
Ort, Datum, Uhrzeit und Tagesordnung mitzuteilen 
und die erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die 
Einladung erfolgt schriftlich oder elektronisch an 
die letzte,  dem Verein mitgeteilte Anschrift  oder 
eMail-Adresse.  Anträge  für  die  Mitgliederver-
sammlung müssen mindestens 7 Tage vor dersel-
ben schriftlich oder elektronisch beim Vorsitzen-
den eingereicht werden. Anträge, die nicht auf der 
Tagesordnung  stehen,  und  Anträge,  die  während 
der Versammlung gestellt  werden, können in der 
Versammlung nur beschlossen werden, wenn min-
destens  2/3  der  anwesenden  stimmberechtigten 
Mitglieder dies beschließen.

(4)  Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfa-
cher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

(5)  Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung ge-
hören:
 die Wahl des Vorstandes,
 die  Genehmigung  der  Jahresrechnung  mit 

Prüfbericht,
 die Genehmigung des Wirtschaftsplans
 die Entlastung des Vorstandes
 die Festlegung der Mitgliedsbeiträge
 die Berufung gegen den Ausschluss von Mit-

gliedern
 die Wahl von bis zu drei  Kassenprüfern,  die 

nicht dem Vorstand angehören dürfen.
(6)  Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung 

ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Schriftfüh-
rer und von dem die Versammlung leitenden Vor-
sitzenden zu unterzeichnen ist. Die Einsicht in die-
ses Protokoll ist jedem Mitglied gestattet.

§     7 Vorstand  
(1)  Der Vorstand des Vereins besteht aus:

a)  dem Vorsitzenden,
b)  einem stellvertretenden Vorsitzenden,
c)  dem Schatzmeister,
d)  sowie bis zu fünf Beisitzern.

(2)  Zu Vorstandsmitgliedern gewählt  werden können 
nur natürliche Personen oder bevollmächtigte Ver-
treter  von  juristischen  Personen,  die  jeweils  or-
dentliche Vereinsmitglieder sind. Mit der Beendi-
gung der  Vereinsmitgliedschaft  oder  Beendigung 
der  Bevollmächtigung  endet  auch  das  Amt  des 
Vorstandsmitgliedes. 

(3)  Der  Vorstand  wird  von  der  Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Der 
Vorstand ist bis zur Neuwahl im Amt. Er ist wie-
derwählbar.

(4)  Der  VHIH wird  gerichtlich  und  außergerichtlich 
vom  Vorsitzenden  gemeinsam  mit  dem  Schatz-
meister,  bei  Verhinderung  des  Vorsitzenden  von 

dem Schatzmeister und dem stellvertretenden Vor-
sitzenden im Sinne  des  §26 BGB vertreten.  Der 
Vorstand  regelt  im  Innenverhältnis  durch  seine 
Geschäftsordnung  die  Vertretungsregelung.  Die 
persönliche Haftung ist ausgeschlossen.

(5)   Der  Schatzmeister  verwaltet  die  Finanzen  des 
Vereins  nach  Maßgabe  der  Gesetze  und der  be-
schließenden  Mitgliederversammlung  und  des 
Vorstandes.  Er  bereitet  den  Wirtschaftsplan  vor, 
sorgt  für  eine  ordnungsgemäße  Finanzwirtschaft 
bis hin zur Aufstellung und Prüfung des Jahresab-
schlusses.

(6)   Der  Vorstand  beschließt  in  Sitzungen,  die  vom 
Vorsitzenden turnusmäßig oder auf Verlangen von 
mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder mit ei-
ner  Frist  von  1  Woche  einberufen  werden.  Die 
Einladung kann schriftlich oder elektronisch erfol-
gen.  Der  Vorstand  ist  beschlussfähig,  wenn  alle 
Mitglieder eingeladen und mehr als die Hälfte der 
unter Ziffer (1) a) bis d) genannten Mitglieder an-
wesend ist. Der Vorstand beschließt mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmen-
gleichheit  entscheidet  die Stimme des Vorsitzen-
den. In dringenden Fällen können Beschlüsse des 
Vorstandes  auch  ohne  Abhaltung  einer  Sitzung 
schriftlich, elektronisch oder telefonisch herbeige-
führt werden (so genanntes Umlaufverfahren).

(7)   Über  alle  Beschlüsse  des  Vorstandes  sollen 
schriftliche Aufzeichnungen angefertigt werden.

§     8 Kassenprüfer  
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 
drei Jahren bis zu drei Kassenprüfer, die eine Prüfung 
der  Kassen und der  Vermögensverhältnisse des Ver-
bandes vornehmen und in der Mitgliederversammlung 
darüber berichten.

§     9 Satzungsänderungen  
Für Satzungsänderungen ist die Zustimmung von min-
destens  2/3  der  anwesenden  stimmberechtigten  Mit-
glieder erforderlich.

§     10 Auflösung des Vereins  
(1)   Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu 

diesem  Zweck  einberufenen  Mitgliederversamm-
lung mit mindestens 2/3 Mehrheit der anwesenden 
ordentlichen Mitglieder erfolgen.

(2)   Die Auflösung und Liquidation des Vereines er-
folgt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Falle 
der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an 
eine  Institution,  die  im Rahmen der  auflösenden 
Mitgliederversammlung bestimmt wird.

Dillingen, den 14.12.2023


